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dieserAufwertung stehen der Diözesanbi-
as’2 VatikanischeKonzilhatdie Communio- schof und die l.  hm kraft Amtes zustehen-
Struktur der Kirche stark betont. Der Vertas- den Befugnisse. Der aus Christus Domi-
SeT, Professor Kirchenrecht der
Kath.-Theol Fakultät 1en, zeigt, daß diese 11US stammende Grundsatz des
Sicht odexnicht immer Zum Jragen wonach der Diözesanbischof
kommt, Ja daß 1NsSI 1nes  b Ökumeni- 1e Gläubigen, sofern dies ach seinem
schen Konzils entgegen bisherigen Tendenzen Urteil deren geistlichem Wohl beiträgt,
SOgar eine Verengung auf die Bischöfe hin
erfolgt ist Das roblem aber uch darin allgemeinen und partikularen Diszi-
begründet seln, theologische Konzepte plinargesetzen dispensieren ann, hat
wIl1e Communio, Kollegialität der Bischöfe, nicht eiıne weitreichende faktische Ande-
Gegenwartder KircheChristi in allenLokalkir- bezug auf die bischöflichen Diöze-
chen UÜ. schwer rechtliche Regelungen sanbefugnisse mıit sich gebracht, sondern
fassen sind (Redaktion) (lediglich) eineaneu ‚WONNENEN theo-

logischen und ekklesiologischen Einsich-
ten abgeleitete juristische Anderung 1e-
für ist die prägnante Formel von einer

Einleitung Umkehrung des den 81
Inder Zeit zwischen demII Vatikanischen beherrschenden Konzessionssystems
onzil und der Promulgation des (Dispens Von allgemeinen Kirchengeset-

hat Schmitz gelegentlich zen kann erteilt werden, wWenNnn diese
einer Analyse der Gesetzgebung mehrere Vollmacht ausdrücklich der einschluß-
Trends desnachkonziliarenKirchenrechts welse zugewlesen wurde) zu Reserva-
festgestellt, UÜ. d., dessen pro-episkopale tionssystem der Diözesanbischof kann
Tendenz.} Die „Aufwertung des Bischof$s- Von allen disziplinaren Kirchengesetzen
amtes“ finde insbesondere 1n der Funda- kraft Amtes dispensieren, sofern nicht eın
mentalnorm Von der Wiederherstellung Vorbehalt zugunsten des Stuhles
der ursprünglichen Bischofsrechte Chri- besteht) gefunden worden } Beinahe
Stus Dominus ihren markanten och auffallender ist indes 1€e Verbesse-
Ausdruck..“ der Rechtsstellung der übrigen Irä-

der CIC diese Tendenzen übernom- ger bischöflicher Weihegewalt (Titularbi-
Inen hat, Walr angesichts der weitgehen- schöfe); S1e haben eiıne HaAaNZC eihe Von
den Urientierung des Gesetzbuches Rechten erlangt, die s1e bisher nicht inne-

hatten. Fürden Bereich der Diözesankurieden Aussagen des IL Vatikanischen
Konzils® ZUu erwarten.‘“ Im Vordergrund ist Z., festgelegt, daß der Titularbischof

Schmitz, ebda, 285
Schmitz, Tendenzen nachkonziliarer Gesetzgebung, 146 77/ 381—419; insb. —30

Papst Johannes Paul I1 ezeichnete In ıner  B Ansprache Vom 1983 den als „ultimo docu-
mento conciliare“. Communicationes (1983), 128

Schmitz, Der Codex Iu:  TI1S Canonici von 1983, In: List!] Müller Schmitz, HdbkathKR,
Müller, Zum Verhältnis zwischen Bischofskonferenz und Diözesanbischof, Müller )ott-

'VI (Hg.), Die Bischofskonferenz. Theologischer und juridischer Status. Düsseldorf 1989, 246
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Das 2. Vatikanische Konzil hat die Communio­
Struktur der Kirche stark betont. Der Verfas­
ser, Professor für Kirchenrecht an der 
Kath.-Theol. Fakultät Wien, zeigt, daß diese 
Sicht im neuen Codex nicht immer zum Tragen 
kommt, ja daß hinsichtlich eines Ökumeni­
schen Konzils entgegen bisherigen Tendenzen 
sogar eine Verengung auf die Bischöfe hin 
erfolgt ist. Das Problem mag aber auch darin 
begründet sein, daß theologische Konzepte 
wie Communio, Kollegialität der Bischöfe, 
Gegenwart der Kirche Christi in allen Lokalkir­
chen u. dgl. schwer in rechtliche Regelungen zu 
fassen sind. (Redaktion) 

1. Einleitung 

Inder Zeit zwischen dem II. Vatikanischen 
Konzil und der Promulgation des 
CIC/1983 hat H. Schmitz gelegentlich 
einer Analyse der Gesetzgebung mehrere 
Trends desnachkonziliarenKirchenrechts 
festgestellt, u. a. dessen pro-episkopale 
Tendenz.1 Die "Aufwertung des Bischofs­
amtes" finde insbesondere in der Funda­
mentalnorm von der Wiederherstellung 
der ursprünglichen Bischofsrechte (Chri­
stus Dominus 8) ihren markanten 
Ausdruck.2 

Daß der CIC diese Tendenzen übernom­
men hat, war angesichts der weitgehen­
den Orientierung des Gesetzbuches an 
den Aussagen des II. Vatikanischen 
Konzils3 zu erwarten. 4 Im Vordergrund 

dieser Aufwertung stehen der Diözesanbi­
schof und die ihm kraft Amtes zustehen­
den Befugnisse. Der aus Christus Domi­
nus Sb stammende Grundsatz des c. 87 § 1 
CIC/1983, wonach der Diözesanbischof 
die Gläubigen, sofern dies nach seinem 
Urteil zu deren geistlichem Wohl beiträgt, 
von allgemeinen und partikularen Diszi­
plinargesetzen dispensieren kann, hat 
nicht eine weitreichende faktische Ände­
rung in bezug auf die bischöflichen Diöze­
sanbefugnisse mit sich gebracht, sondern 
(lediglich) eine aus neu gewonnenen theo­
logischen und ekklesiologischen Einsich­
ten abgeleitete juristische Änderung. Hie­
für ist die prägnante Formel von einer 
Umkehrung des den c. 81 CIC/1917 
beherrschenden Konzessionssystems 
(Dispens von allgemeinen Kirchengeset­
zen kann nur erteilt werden, wenn diese 
Vollmacht ausdrücklich oder einschluß­
weise zugewiesen wurde) zum Reserva­
tionssystem (der Diözesanbischof kann 
von allen disziplinaren Kirchengesetzen 
kraft Amtes dispensieren, sofern nicht ein 
Vorbehalt zugunsten des HI. Stuhles 
besteht) gefunden worden. 5 - Beinahe 
noch auffallender ist indes die Verbesse­
rung der Rechtsstellung der übrigen Trä­
ger bischöflicher Weihegewalt (Titularbi­
schöfe); sie haben eine ganze Reihe von 
Rechten erlangt, die sie bisher nicht inne­
hatten. Für den Bereich der Diözesankurie 
ist z. B. festgelegt, daß der Titularbischof 

1 H. Schmitz, Tendenzen nachkonziliarer Gesetzgebung, in: AfkKR 146 (1977), 381-419; insb. 384-396. 
2 Schmitz, ebda, 385. 
3 Papst Johannes Paul II. bezeichnete in einer Ansprache vom 9.12.1983 den CIC/1983 als .ultimo docu­

mento conciliare•. Vgl. Communicationes 15 (1983), 128. 
4 H. Schmitz, Der Codex luris Canonici von 1983, in: J. List! - H. Müller - H. Schmitz, HdbkathKR, 50. 
5 H. Müller, Zum Verhältnis zwischen Bischofskonferenz und Diözesanbischof, in: H. Müller - H. J. Pott­

meyer (Hg.), Die Bischofskonferenz. Theologischer und juridischer Status. Düsseldorf 1989, 246. 
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(Bischofskoadjutor der Auxiliarbischof) nicht die Bischofsweihe empfangen haben
auf jeden Fall mıiıt bestimmten jurisdiktio- sollten,” als ordentliche Konzilsteilneh-
nellen Befugnissen ausgestatte: werden 1Ns Auge In bezug auf das Teilnahme-
muß: Der Diözesanbischof muß den recht {A  Varen den Residentialbischöfen
Bischofskoadjutor sSsOWwIle den mıt beson- gleichgestellt die Gefreiten bte und Prä-
deren Vollmachten ausgestatteten Auxi- laten (C. 223 A  Y 1, 3), wobei der Frage, ob S1e
liarbischof ZUum Generalvikar erNeNNenN; die Bischofsweihe empfangen hatten der
darüber hinaus hat ihm der Diözesanbi- nicht, 1er keinerlei Bedeutung beigemes-
schof VOT allen anderen das übertragen, wurde. Die Titularbischöfe waren

W  /as eın Spezialmandat erfordert (c. 406 nicht automatisch Teilnehmer d} Öku-
Y 1) uch der mıiıt keinen besonderen menischen Konzil: sofern S1e aber eingela-
Vollmachten ausgestattete Auzxiliarbi- den wurden, stand ihnen vorbehaltlich
schof ist 7ZU11 Generalvikar der wen1g- anderslautender Regelungen 1mM Einberu-
stens Zum Bischofsvikar ernenne€e fungsdekret auch entscheidendes
(ebda 2).° Jeder der Diözese tätige Stimmrecht (suffragium deliberativum)
Titularbischof muß also einen bestimm- zu (c. 223 Y  N
ten Aufgabenbereich der diözesanen DerCIC/1983hat dasÖkumenischeKon-
Verwaltung Generalvikar der Bischofs- zil ganz ın den legistischen Kontext des
vikar) erhalten, Was bei einer größeren Bischofskollegiums gestellt, Was d.,.

von ‚Weihbischöfen“ 1ın einer schon rein äaußerlich daraus ersichtlich ist,
Diözese mitunter schon ZU[E Schaffung anders als 1mM ın den
VvVon Aufgabenbereichen geführt hat, bei Rubriken des das Wort Öku-
denen unmehr, VvVon der Gewichtig- menisches Konzil überhaupt nicht mehr
eit dieser Aufgabenstellung er, mıiıt aufscheint. Die Aussagen ber das Öku-
Recht die Frage aufwerfen kann, ob menische ONZ]. sind ZUr Gänze in die
dazu eines Amtsträgers mıit bischöflicher Rubrik „De Collegio Episcoporum“ (CC.
Weihegewalt bedart. 336 —341) integriert. Wer durch Emptang

zwel markanten Punkten soll die der Bischofsweihe und 1e hierarchische
gegenüber dem bisherigen eCc erheb- Gemeinschaft mıit aup und Giliedern
ich verbesserte Rechtsstellung der Titu- des Bischofskollegiums dessen Mitgliedlarbischöfe aufgezeigt undderen Berechti- geworden ist (vgl 22, der hat damit
gung untersucht werden. zufolge 339 ß  Y das Recht, AIn OÖkumeni-

schen Konzil mıt entscheidender Stimme
Das Teilnahmerecht am Ökumenischen teilzunehmen. Damit ist der

onzil ber die VO' I1 Vatikanischen Konzil
Im Zusammenhang mıt den bischöflichen gegebenen Anregungen hinausgegangen:
Teilnehmern AIN Ökumenischen Konzil Christus Dominus hat bestimmt, daß
hat sich eın bedeutsamer Wandel ZWI1- „allen Bischöfen, die Glieder des Bischots-
schen dem und dem VO  3 1983 kollegiums sind, das Recht zusteht,
vollzogen 223 falßte die kumenischen Konzil teilzunehmen“.
Residentialbischötfe, auch wenl S1e och Hier wird Ur VO' Teilnahmerecht

Listl, Koadjutor- und Auxiliarbischöfe, HdbkathKR, 348— 352
die Frage, ob derernannte, bernochnicht geweihte Diözesanbischofbereits VOIL seiner D:  hHOozese  a Besitz

ergriffen hatte der nicht, wird 1im nicht BezugeDemzufolge Wäalr eın Bischof, der
noch nicht Von der Diözese Besitz ergriffen hatte un! somıt noch gar nicht Träger der bischöflichen UrI1S-
diktionsgewalt (vgl. 4A44 CIC/1917), Mitglied des ÖOkumenischen Konzils.
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(Bischofskoadjutor oder Auxiliarbischof) 
auf jeden Fall mit bestimmten jurisdiktio­
nellen Befugnissen ausgestattet werden 
muß: Der Diözesanbischof muß den 
Bischofskoadjutor sowie den mit beson­
deren Vollmachten ausgestatteten Auxi­
liarbischof zum Generalvikar ernennen; 
darüber hinaus hat ihm der Diözesanbi­
schof vor allen anderen das zu übertragen, 
was ein Spezialmandat erfordert (c. 406 
§ 1). Auch der mit keinen besonderen 
Vollmachten ausgestattete Auxiliarbi­
schof ist zum Generalvikar oder wenig­
stens zum Bischofsvikar zu ernennen 
(ebda. § 2).6 Jeder in der Diözese tätige 
Titularbischof muß also einen bestimm­
ten Aufgabenbereich in der diözesanen 
Verwaltung (Generalvikar oder Bischofs­
vikar) erhalten, was bei einer größeren 
Anzahl von "Weihbischöfen" in einer 
Diözese mitunter schon zur Schaffung 
von Aufgabenbereichen geführt hat, bei 
denen man nunmehr, von der Gewichtig­
keit dieser Aufgabenstellung her, mit 
Recht die Frage aufwerfen kann, ob es 
dazu eines Amtsträgers mit bischöflicher 
Weihegewalt bedarf. 
An zwei markanten Punkten soll die 
gegenüber dem bisherigen Recht erheb­
lich verbesserte Rechtsstellung der Titu­
larbischöfe aufgezeigt und deren Berechti­
gung untersucht werden. 

2. Das Teilnahmerecht am Ökumenischen 
Konzil 

Im Zusammenhang mit den bischöflichen 
Teilnehmern am Ökumenischen Konzil 
hat sich ein bedeutsamer Wandel zwi­
schen dem CIC/1917 und dem von 1983 
vollzogen. C. 223 § 1 CIC/1917 faßte die 
Residentialbischöfe, auch wenn sie noch 

nicht die Bischofsweihe empfangen haben 
sollten, 7 als ordentliche Konzilsteilneh­
mer ins Auge. In bezug auf das Teilnahme­
recht waren den Residentialbischöfen 
gleichgestellt die Gefreiten Äbte und Prä­
laten (c. 223 § 1, 3), wobei der Frage, ob sie 
die Bischofsweihe empfangen hatten oder 
nicht, hier keinerlei Bedeutung beigemes­
sen wurde. Die Titularbischöfe waren 
nicht automatisch Teilnehmer am Öku­
menischen Konzil; sofern sie aber eingela­
den wurden, stand ihnen - vorbehaltlich 
anderslautender Regelungen im Einberu­
fungsdekret - auch entscheidendes 
Stimmrecht (suffragium deliberativum) 
zu (c. 223 § 2). 
Der CIC/1983 hat das Ökumenische Kon­
zil ganz in den legistischen Kontext des 
Bischofskollegiums gestellt, was u. a. 
schonreinäußerlichdarausersichtlichist, 
daß, anders als im CIC/1917, in den 
Rubriken des CIC/1983 das Wort Öku­
menisches Konzil überhaupt nicht mehr 
aufscheint. Die Aussagen über das Öku­
menische Konzil sind zur Gänze in die 
Rubrik „De Collegio Episcoporum" (cc. 
336-341) integriert. Wer durch Empfang 
der Bischofsweihe und die hierarchische 
Gemeinschaft mit Haupt und Gliedern 
des Bischofskollegiums dessen Mitglied 
geworden ist (vgl. LG 22, 1), der hat damit 
zufolge c. 339 § 1 das Recht, am Ökumeni­
schen Konzil mit entscheidender Stimme 
teilzunehmen. Damit ist der CIC/1983 
über die vom II. Vatikanischen Konzil 
gegebenen Anregungen hinausgegangen: 
Christus Dominus 4 hat bestimmt, daß 
,,allen Bischöfen, die Glieder des Bischofs­
kollegiums sind, das Recht zusteht, am 
Ökumenischen Konzil teilzunehmen". 
Hier wird nur vom Teilnahmerecht 

6 ]. List/, Koadjutor- und Auxiliarbischöfe, in: HdbkathKR, 348-352. 
7 Auf die Frage, ob der ernannte, abernoch nicht geweihte Diözesanbischof bereits von seiner Diözese Besitz 

ergriffen hatte oder nicht, wird im CIC/1917 nicht Bezug genommen. Demzufolge war ein Bischof, der 
noch nicht von der Diözese Besitz ergriffen hatte und somit noch gar nicht Träger der bischöflichen Juris­
diktionsgewalt war (vgl. c. 334 CIC/1917), Mitglied des Ökumenischen Konzils. 
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gesprochen die Frage des Stimmrechts inkunft die praktische Handhabung
blieb zunächst offen den Kon- Ökumenischen Konzils VOT aum
zilsdokumenten ist nicht ZUu entnehmen, Öösbare Probleme stellen Denn 1e Zahl

den Titularbischöten künfti- der Bischöfe hat sich in  n den rund Jahren
Vatikanischen KonzilgSChH Gesetzgebung ordentliches Stimm- se1It dem 11

recht zuzugestehen 1St verdoppelt und wird d zusätzlich
Es gibt eiıne den Inhalt Von 330 durch die wachsende Zahl der Ruhe-
bezug auf die Titularbischöfe bereits VOT - stand befindlichen Bischöfe vermehrt Es
wegnehmendeQuelle VOT dem CIC 1983 1St daher schon der Vorschlag unterbreitet
Die in der des worden das Ökumenische Konzil solleQuellenausgabe
Gesetzbuches*® angeführten Belegstellen, sich nicht mehr AUS allen Mitgliedern des
nämlich 223 y und $ Bischofskollegiums, sondern NUur mehr
O1  WIe  s die Apostolische Konstitution reprasentatıven Vertretern des
Johannes X XI Humanae salutis n Gesamtepiskopats ZUSsam:  nsetzen

1961“ wWwom]! das 25 1959 Insbesondere wird mMan nem solchen
angekündigte Ökumenische Konzil Vorschlag bezug auf 1e gegenüber den
dasJahr1962 einberufenwurde, enthalten residierenden Diözesanbischöfen in der

Mehrzahl befindlichen Titularbischöfenicht die 330 S  Y festgelegten Aussa-
gen In derKonstitution heißt A nähertreten können (und vielleicht 1U5-

alle Bischöfe, nıun Residential- sen) da Ja die Mitgliedschaft 1n Bischofs-
der Titularbischöfe Ökumenischen kollegium och keineswegs Gilleich-
Konzil teiilnehmen sollen Über deren ent- heit der daraus sich für die Mitglieder
scheidendes Stimmrecht wird nichts ergebenden Rechte mıiıt sich bringt

da ohnedies 223 f  Y Die Einbeziehung des Ökumenischen
dafür Vorsorge trifft daß den Titularbi- Konzils das Bischofskollegium hat ZU
schöfen wWeIull SIE eingeladen werden einer Reihe Von Konsequenzen bezug
auch entscheidendes Stimmrecht auf1each dem Recht des IC/1917Teil-
zukommt Und 223 Ö  Y selbst enthält nahmeberechtigten geführt Zunächst

sind die Kardinäle nicht mehr kraft ihrerIVV‘! schon erwähnt bedingtes
Stimmrecht für die Titularbischöfe Ernennung teilnahmeberechtigt Dies
516 haben dieses sofern S1€ eingeladen erscheint insoftfern verständlich als seı1it
werden und Einladungsdekret nichts dem Pontitikat Johannes X XII die
Gegenteiliges festgelegt Ist Kardinäle die Bischofsweihe empfangen
Das nunmehr rechtlich ixierte INu (c. 351 Y und MM dem
Teilnahme- und Stimmrecht saämtlicher Bischofskollegium zuzuzählen sind Des-
Residential- und Titularbischötfe wird senungeachtet gab und gibt auch der

Mörsdorf., Kommentar ZU) ekret ber die Hirtenaufgabe der Bischöfe, LIh Ergänzungsband
Das Zweite Vatikanische Konzil 153 (zu t 4)

Q  9 Aymans Das Synodale Element in der Kirchenverfassung MThSt Kan Abt A  3 München
1970 123
Libreria Editrice Vaticana

11 54 (1961) 5—13 123 (1961) 78 —d
12 Aymans, Synodales Element (Anm 9I 132

Laut „Annuarium Statisticum Ecclesiae“ ( 4 15 Polyglottis Vaticanis, gab insgesam! 4126
Bischöfe, die alle das Teilnahmerecht kıkumenischen Konzil

Pissarek Hudelist Das ordentliche Lehramt als kollegialer Akt des Bischofskollegiums, i Gott ı
Welt 182
Aymans, Synodales Element (Anm 118
Motu PITODIM10 Cum BIaVISSIMA 4 1962 in 54 (1962) 256 —258
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gesprochen, die Frage des Stimmrechts. 
blieb zunächst offen;8 m. a. W. den Kon­
zilsdokumenten ist nicht zu entnehmen, 
daß den Titularbischöfen in einer künfti­
gen Gesetzgebung ordentliches Stimm­
recht zuzugestehen ist. 9 

Es gibt keine den Inhalt von c. 339 § 1 in 
bezug auf die Titularbischöfe bereits vor­
wegnehmende Quelle vor dem CIC/1983. 
Die in der Quellenausgabe des 
Gesetzbuches10 angeführten Belegstellen, 
nämlich c. 223 § 1, 2 und § 2 CIC/1917, 
sowie die Apostolische Konstitution 
Johannes' XXIII. "Humanae salutis" vom 
25. 12. 196111, womit das am 25.1.1959 
angekündigte Ökumenische Konzil für 
das Jahr 1962 einberufen wurde, enthalten 
nicht die in c. 339 § 1 festgelegten Aussa­
gen. In der Konstitution heißt es u. a., daß 
alle Bischöfe, seien es nun Residential­
oder Titularbischöfe, am Ökumenischen 
Konzil teilnehmen sollen. Über deren ent­
scheidendes Stimmrecht wird nichts 
gesagt, da ohnedies c. 223 § 2 CIC/1917 
dafür Vorsorge trifft, daß den Titularbi­
schöfen, wenn sie eingeladen werden, 
auch entscheidendes Stimmrecht 
zukommt. Und c. 223 § 2 selbst enthält -
wie schon erwähnt - nur ein bedingtes 
Stimmrecht für die Titularbischöfe, d. h. 
sie haben dieses, sofern sie eingeladen 
werden und im Einladungsdekret nichts 
Gegenteiliges festgelegt ist. 
Das nunmehr rechtlich fixierte 
Teilnahme- und Stimmrecht sämtlicher 
Residential- und Titularbischöfe wird in 

Hinkunft die praktische Handhabung 
eines Ökumenischen Konzils vor kaum 
lösbare Probleme stellen.12 Denn die Zahl 
der Bischöfe hat sich in den rund 30 Jahren 
seit dem II. Vatikanischen Konzil 
verdoppelt13 und wird u. a. zusätzlich 
durch die wachsende Zahl der im Ruhe­
stand befindlichen Bischöfe vermehrt. Es 
ist daher schon der Vorschlag unterbreitet 
worden, das Ökumenische Konzil solle 
sich nicht mehr aus allen Mitgliedern des 
Bischofskollegiums, sondern nur mehr 
aus repräsentativen Vertretern des 
Gesamtepiskopats zusammensetzen.14 

Insbesondere wird man einem solchen 
Vorschlag in bezug auf die gegenüber den 
residierenden Diözesanbischöfen in der 
Mehrzahl befindlichen Titularbischöfe 
nähertreten können (und vielleicht müs­
sen), da ja die Mitgliedschaft im Bischofs­
kollegium noch keineswegs eine Gleich­
heit der daraus sich für die Mitglieder 
ergebenden Rechte mit sich bringt.15 

Die Einbeziehung des Ökumenischen 
Konzils in das Bischofskollegium hat zu 
einer Reihe von Konsequenzen in bezug 
auf dienachdemRechtdesCIC/1917Teil­
nahmeberechtigten geführt. Zunächst 
sind die Kardinäle nicht mehr kraft ihrer 
Ernennung teilnahmeberechtigt. Dies 
erscheint insofern verständlich, als seit 
dem Pontifikat Johannes' :XXIII.16 die 
Kardinäle die Bischofsweihe empfangen 
müssen (c. 351 § 1) und somit dem 
Bischofskollegium zuzuzählen sind. Des­
senungeachtet gab und gibt es auch der 

8 K. Mörsdorf, Kommentar zum Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe, in: LThK, Ergänzungsband 
II: Das Zweite Vatikanische Konzil, 153 (zu Art 4). 

9 W. Aymans, Das Synodale Element in der Kirchenverfassung. MThSt. III. Kan. Abt. Bd. 30, München 
1970, 123. 

10 Libreria Editrice Vaticana 1988. 
11 AAS 54 (1961), 5-13; AfkKR 123 (1961), 478-484. 
12 Aymans, Synodales Element (Anm. 9), 132. 
13 Laut .Annuarium Statisticum Ecclesiae" ('.fypis Polyglottis Vaticanis, 1988) gab es 1988 insgesamt 4126 

Bischöfe, die alle das Teilnahmerecht am Okumenischen Konzil haben. 
14 H. Pissarek-Hudelist, Das ordentliche Lehramt als kollegialer Akt des Bischofskollegiums, in: Gott in 

Welt, II, 182. 
15 Aymans, Synodales Element (Anm. 9), 118 .. 
16 Motuproprio .Cum gravissima" 15.4.1962, in: AAS 54 (1962), 256-258. 
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neuen Rechtslage zufolge Kardinäle, die und dem Vomn 1983 besteht fer-
nicht die hinsichtlich der Ordensoberen Zufol-Bischofsweihe empfangen
haben” und die damit nicht Mitglieder & 223 N 1, besaßen der Abtprimas, die
des Ökumenischen Konzils sind. abtlichen Vorsteher vVvVon monastischen
Der gegenwärtige Codex erwähnt und kanonikalen Kongregationen Abt-
den Konzilsteilnehmern auch nicht mehr präsides) und die Generaloberen exemter
die ZWa ernannten, aber och nicht Klerikerverbände 1tz und Stimme auf

dem ÖOkumenischen onzil Sie alle sindgeweihten Patriarchen, Primasse, Erzbi-
schöfe und Bischöfe. uch 1es ist  - eın nunmehr kraft allgemeinen Rechts (C. 339
unmittelbarer Ausfluß der Gleichsetzung A nicht mehr Mitglieder des kumeni-
VOoN Bischofskollegium und Okumeni- schen Konzils. Zwar legt des zıtlıerten
schem Konzil Canons test, zum Ökumenischen
Besonders aber £ällt die Tatsache 1INs Oonzil auch „ein1ge andere, 1€e nicht

Bischöfe sind“ Von der höchsten AutoritätGewicht, die Teilkirchen als solche
vgl 368) bzw. deren Vorsteher und der rche, Vom 'apst, berufen WEeI -

Repräsentanten eım Teilnahmerecht den können, und dalß deren Rechtsstel-
onzil völlig übergangen werden. Gewiß lung Von eben dieser Autorität 1mM onzil
könnte]SderIC/1917 habe ein äher zZu bestimmen sel; ist jedoch völ-
Teilnahmerecht 1Ur für die Gefreitenbte lig Orfen, ob und gegebenenfalls In wel-
und Prälaten, nicht aber für die sonstigen cher rechtlichen Lage (votum deliberati-
nichtbischöflichen Vorsteher Von Teilkir- der consultivum) diese
chen festgelegt (vgl 223 V 1, nichtbischöflichen Teilnehmer sSein

werden.CIC/1917); der habe 1UN

schlechterdings sämtliche nichtbischöfli- Gegen diese Einschränkung des Teilnah-
che Vorsteher Von Teilkirchen BC- merechts Okumenischen Konzzil ist
schlossen. Demgegenüber ist aber auf den wiederholt Stellung bezogen worden. So
geänderten Stellenwert der Teilkirche In trıtt Mörsdort nachhaltig für eiıne Beteili-
der Ekklesiologie des Il Vatikanischen Sung der Vertreter klösterlicher Verbände
Konzils und auch des VelI- e1ın, weil diese, „VOTI allem 1Im Missionsbe-
welsen. Wenn VO  » den Teilkirchen gesagt reich, eine vorherrschende Rolle spie-
wird, daß ihnen und ın ihnen die e1INz1- len, daß hne S1e eine echte Repräsenta-

tion der Kirche nicht denkbar ist‘  .  4 18 UnterC katholische Kirche besteht (vgl 23;
368), dann ist einfachhin unverständ- diesem Gesichtspunkt der mangelnden

lich, daß das Teilnahmerecht des Vorste- Präsenz der missionierenden Kirche ist
hers einer nichtdiözesanen Teilkirche och rAN ergänzen, dal} nicht MNUur mMi1SS10-
davon abhängig ist, ob die Bischofswei- narische Ordensgemeinschaften, sondern
he empfangen hat Auft diese Weise wird wIıe schon erwähnt 1n 15-
nicht die Rechtsstellung als Repräsentant sionsgebieten tätıge Teilkirchen, nämlich
der Teilkirche berücksichtigt, sondern die Apostolischen Vikariate und Prätek-
einz1g und allein die Eingliederung ıIn das turen, nicht Okumenischen onzil

vertreten sind, söfern deren VorsteherBischofskollegium.
Ein gravierender Unterschied zwischen nicht die Bischofsweihe hat.”
den Teilnahmeberechtigten ach dem uch Gutierrez hält das ausschließliche

Gegenwärtig Henri de Lubac und Pietro Pavan
18 Mörsdorf, Kommentar (Anm. 8), 154

Dies ist allerdings bei den Apostolischen Vikaren häufig der Fall
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neuen Rechtslage zufolge Kardinäle, die 
nicht die Bischofsweihe empfangen 
haben17 und die damit nicht Mitglieder 
des Ökumenischen Konzils sind. 
Der gegenwärtige Codex erwähnt unter 
den Konzilsteilnehmern auch nicht mehr 
die zwar ernannten, aber noch nicht 
geweihten Patriarchen, Primasse, Erzbi­
schöfe und Bischöfe. Auch dies ist ein 
unmittelbarer Ausfluß der Gleichsetzung 
von Bischofskollegium und Ökumeni­
schem Konzil. 
Besonders aber fällt die Tatsache ins 
Gewicht, daß die Teilkirchen als solche 
(vgl. c. 368) bzw. deren Vorsteher und 
Repräsentanten beim Teilnahmerecht am 
Konzil völlig übergangen werden. Gewiß 
könnte man sagen, der CIC/1917 habe ein 
Teilnahmerecht nur für die Gefreiten Äbte 
und Prälaten, nicht aber für die sonstigen 
nichtbischöflichen Vorsteher von Teilkir­
chen festgelegt (vgl. c. 223 § 1, 3 
CIC/1917); der CIC/1983 habe nun 
schlechterdings sämtliche nichtbischöfli­
che Vorsteher von Teilkirchen ausge­
schlossen. Demgegenüber ist aber auf den 
geänderten Stellenwert der Teilkirche in 
der Ekklesiologie des II. Vatikanischen 
Konzils und auch des CIC/1983 zu ver­
weisen. Wenn von den Teilkirchen gesagt 
wird, daß aus ihnen und in ihnen die einzi­
ge katholische Kirche besteht (vgl. LG 23; 
c. 368), dann ist es einfachhin unverständ­
lich, daß das Teilnahmerecht des Vorste­
hers einer nichtdiözesanen Teilkirche 
davon abhängig ist, ob er die Bischofswei­
he empfangen hat. Auf diese Weise wird 
nicht die Rechtsstellung als Repräsentant 
der Teilkirche berücksichtigt, sondern 
einzig und allein die Eingliederung in das 
Bischofskollegium. 
Ein gravierender Unterschied zwischen 
den Teilnahmeberechtigten nach dem 

17 Gegenwärtig Henri de Lubac und Pietro Pavan. 
18 K. Mörsdorf, Kommentar (Anm. 8), 154. 

CIC/1917 und dem von 1983 besteht fer­
ner hinsichtlich der Ordensoberen. Zufol­
ge c. 223 § 1, 4 besaßen der Abtprimas, die 
äbtlichen Vorsteher von monastischen 
und kanonikalen Kongregationen (Abt­
präsides) und die Generaloberen exemter 
Klerikerverbände Sitz und Stimme auf 
dem Ökumenischen Konzil. Sie alle sind 
nunmehr kraft allgemeinen Rechts (c. 339 
§ 1) nicht mehr Mitglieder des Ökumeni­
schen Konzils. Zwar legt § 2 des zitierten 
Canons fest, daß zum Ökumenischen 
Konzil auch ,,einige andere, die nicht 
Bischöfe sindu von der höchsten Autorität 
der Kirche, d. h. vom Papst, berufen wer­
den· können, und daß deren Rechtsstel­
lung von eben dieser Autorität im Konzil 
näher zu bestimmen sei; es ist jedoch völ­
lig offen, ob und gegebenenfalls in wel­
cher rechtlichen Lage (votum deliberati­
vum oder nur votum consultivum) diese 
nichtbischöflichen Teilnehmer sein 
werden. 
Gegen diese Einschränkung des Teilnah­
merechts am Ökumenischen Konzil ist 
wiederholt Stellung bezogen worden. So 
tritt Mörsdorf nachhaltig für eine Beteili­
gung der Vertreter klösterlicher Verbände 
ein, weil diese, "vor allem im Missionsbe­
reich, eine so vorherrschende Rolle spie­
len, daß ohne sie eine echte Repräsenta­
tion der Kirche nicht denkbar istu.18 Unter 
diesem Gesichtspunkt der mangelnden 
Präsenz der missionierenden Kirche ist 
noch zu ergänzen, daß nicht nur missio­
narische Ordensgemeinschaften, sondern 
- wie schon erwähnt - ganze in Mis­
sionsgebieten tätige Teilkirchen, nämlich 
die Apostolischen Vikariate und Präfek­
turen, nicht am Ökumenischen Konzil 
vertreten sind, sofern deren Vorsteher 
nicht die Bischofsweihe hat.19 

Auch Gutierrez hält das ausschließliche 

19 Dies ist allerdings bei den Apostolischen Vikaren häufig der Fall. 
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Teilnahmerecht Von Bischöfen auf dem mMIt entscheidendem Stimmrecht zählte
Ökumenischen Konzil für bedenklich Ihm wurde Von eiNem anderen Mitglied
he Gleichsetzungvon Bischofskollegium der Kommission entgegengehalten
und Ökumenischem Konzil bedeutetS diese Auffassung]Rückschritt hinter
ideologisch befrachtete Engführung, die 1e Lehre des Vatikanischen Konzils

abgesehen der bereits erwähnten ber das Bischofskollegium bedeute
praktischen Unmöglichkeit der andha- Denn T 1e geweihten Bischöfe elen

bung derartig überdimensionalen Mitglieder des Bischofskollegiums und
Versammlung auch Bruch mıiıt der Z dieses könne kollegialen Akt 1n

historischen Kontinuität darstellt Denn der Form des Okumenischen Konzils
setzenÖkumenische Konzilien sind bisher

unter Beteiligung nichtbischöflicher Kle- arauf ist Zu erwidern, sich die abso-
riker abgehalten worden, die mıiıt Sitz und ute Gleichsetzung Bischofskollegium
Stimme ausgestattet wWaren Der mıiıt Ökumenischem Konzil keinestalls

übernimmt SOMU| 223 nNur zwingend denAussagen des Vatika-
seıit Jahrhunderten bestehende Ira- nischen Konzils ergibt Und der IC/1983

dition selbst führt diese Gleichsetzung ebentfalls
Derext 330 Codex Von 1983 nicht durch weil er 339 y festlegt
wonach alle und Aur die Bischöfe Teilneh- ©5 nichtbischöfliche Teilnehmer

Okumenischen onzil sind Okumenischen Konzil geben kann,
stammt aQus dem Entwurtf Lex ecclesiae denen auch entscheidendes Stimmrecht

zukommtfundamentalis Die CIC-Kommission hat
sich bereits in hrer Sitzung VÖO —271 In bezug auf die Ordensgemeinschaften

und deren Teilnahmerecht Okumeni-1975 mı1t der Aussage des (damaligen)
der genannten Lex beschäftigt schenKonzil ist daran daß die

Gegen die darin enthaltene Einschrän- Institute des geweihten Lebens Wnicht
kung des Stimmrechts aufdie Bischötehat Teil der hierarchischen Struktur der Kir-
sich der Konsultoren insbesondere che sind S1e aber gleichwohl „Uun!
mıt dem Hinweis auf die nichtbischöfli- schütterlich ihrem Leben und zı ihrer
chen Vorsteher Va Teilkirchen gewandt Heiligkeit gehören
wobei CT die Praxis des Vatikani- Das Erfahrungspotential der Generalobe-
schen Konzils selbst 1115 Treften führte das en VC( Ordensgemeinschaften 1ST für die
die Vorsteher nichtdiözesaner Teilkirchen Effizienz des Ökumenischen Kon-zils
(exemplifikativ werden 1€e Apostolische wichtiger als die P  Tasenz  b sämtlicher itu-

arbischöfe kın Teilnahmerecht bestimm-Administratur und das Apostolische
Vikariat genannt) unter die Teilnehmer ter, vielleicht nicht ausschließlich

Gutierrez Canones 1iICa Instituta vitae cConsecratae societates vıtae apostolicae extra eor
DropPTM1am, Comm DIo Religiosis Missionariis, utierrez betrachtet 330 Y  N
1C/1983 als Aussagezugunsten derheseVOINl derausschließlichsakramentalenQuelle aller

lichen Gewalt Diese TIhese könne ber angesichts der „Nota explicativa TacVla zZzu und der darin
getroffenen Unterscheidung zwischen „NUNUS und „potestas nicht mehr aufrechterhalten werden
nwieweit diese Von CGutierrez gegebene Begründung stichhaltig dahingestellt bleiben

M Plöchl Geschichte des Kirchenrechts Wien 211 1962 120
Weigand, Teilnehmer kumenischen Konzilien i der Geschichte und iı CIC, Manuskript

eiım VII Internationalen anonistischen Kongreß iiMn Paris 1990 gehaltenen Vortrags
Communicationes A

44; 574 Y
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Teilnahmerecht von Bischöfen auf dem 
Ökumenischen Konzil für bedenklich.20 

Die Gleichsetzung von Bischofskollegium 
und Ökumenischem Konzil bedeutet eine 
ideologisch befrachtete Engführung, die 
- abgesehen von der bereits erwähnten 
praktischen Unmöglichkeit der Handha­
bung einer derartig überdimensionalen 
Versammlung - auch einen Bruch mit der 
historischen Kontinuität darstellt. Denn 
Ökumenische Konzilien sind bisher stets 
unter Beteiligung nichtbischöflicher Kle­
riker abgehalten worden, die mit Sitz und 
Stimme ausgestattet waren.21 Der 
CIC/1917 übernimmt somit in c. 223 nur 
eine seit Jahrhunderten bestehende Tra­
dition. 22 

Der Text von c. 339 § 1 im Codex von 1983, 
wonach alle und nur die Bischöfe Teilneh­
mer am Ökumenischen Konzil sind, 
stammt aus dem Entwurf zur Lex ecclesiae 
fundamentalis. Die CIC-Kommission hat 
sich bereits in ihrer Sitzung vom 17.-21. 
3. 1975 mit der Aussage des (damaligen) 
c. 37 der genannten Lex beschäftigt. 
Gegen die darin enthaltene Einschrän­
kung des Stimmrechts auf die Bischöfe hat 
sich einer der Konsultoren insbesondere 
mit dem Hinweis auf die nichtbischöfli­
chen Vorsteher von Teilkirchen gewandt, 
wobei er sogar die Praxis des II. Vatikani­
schen Konzils selbst ins Treffen führte, das 
die Vorsteher nichtdiözesaner Teilkirchen 
(exemplifikativ werden die Apostolische 
Administratur und das Apostolische 
Vikariat genannt) unter die Teilnehmer 

mit entscheidendem Stimmrecht zählte. 
Ihm wurde von einem anderen Mitglied 
der Kommission entgegengehalten, daß 
diese Auffassung einen Rückschritt hinter 
die Lehre des II. Vatikanischen Konzils 
über das Bischofskollegium bedeute. 
Denn nur die geweihten Bischöfe seien 
Mitglieder des Bischofskollegiums und 
nur dieses könne einen kollegialen Akt in 
der Form des Ökumenischen Konzils 
setzen.23 

Darauf ist zu erwidern, daß sich die abso­
lute Gleichsetzung von Bischofskollegium 
mit Ökumenischem Konzil keinesfalls 
zwingendausdenAussagendesll. Vatika­
nischen Konzils ergibt. UndderCIC/1983 
selbst führt diese Gleichsetzung ebenfalls 
nicht durch, weil er in c. 339 § 2 festlegt, 
daß es nichtbischöfliche Teilnehmer am 
Ökumenischen Konzil geben kann, 
denen auch entscheidendes Stimmrecht 
zukommt. 
In bezug auf die Ordensgemeinschaften 
und deren Teilnahmerecht am Ökumeni­
schen Konzil ist daran zu erinnern, daß die 
Institute des geweihten Lebens zwar nicht 
Teil der hierarchischen Struktur der Kir­
che sind, daß sie aber gleichwohl "uner­
schütterlich zu ihrem Leben und zu ihrer 
Heiligkeit gehören".24 

Das Erfahrungspotential der Generalobe­
ren von Ordensgemeinschaften ist für die 
Effizienz des Ökumenischen Konzils 
wichtiger als die Präsenz sämtlicher Titu­
larbischöfe. Ein Teilnahmerecht bestimm­
ter, vielleicht nicht ausschließlich nur 

20 A. Gutierrez, Canones circa Instituta vitae consecratae et societates vitae apostolicae extra partem eorum 
propriam, in: Comm. pro Religiosis et Missionariis, 65 (1984), 8, Anm. 2. Gutierrez betrachtet c. 339 § 
1 CIC/1983 als eine Aussage zugunsten der These von der ausschließlich sakramentalen Quelle aller kirch­
lichen Gewalt. Diese These könne aber angesichts der .Nota explicativa praevia" zu l.G und der darin 
getroffenen Unterscheidung zwischen .munus" und .potestas" nicht mehr aufrechterhalten werden. -
Inwieweit diese von Gutierrez gegebene Begriindung stichhaltig ist, mag dahingestellt bleiben. 

21 W. M. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts. Wien 211, 1962, 120. 
22 Vgl. R. Weigand, Teilnehmer an Ökumenischen Konzilien in der Geschichte und im CIC, Manuskript 

eines beim VII. Internationalen Kanonistischen Kongreß in Paris 1990 gehaltenen Vortrags. 
23 Communicationes 9 (1977), 88. 
24 l.G 44; c. 574 § 1 CIC/1983. 
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klerikaler” Generaloberen ware unbe- Diözesansynode ist ler nicht anzufüh-
dingt festzulegen Hingegen 1st das im ren, da be: dieser keine kollegiale

ausschlaggebende Unterschei- Gesetzgebungsbefugnis ibt, sondern
dungskriterium, nämlich die Exemtion, ach wI1e VOT ist der Bischof persönlich
N1ıIC mehr heranzuziehen, da der Xem- alleiniger Gesetzgeber, alle übrigen Teil-
tionsbegriff 1M ÖOrdensrecht des nehmer haben Nnur beratende Stimme (C.

einen grundlegenden Bedeu- 3267 466 CI1C/1983)
tungswandel rtahren hat.“ Zu den Partikularkonzilien sind mıt ent-

scheidendem Stimmrecht einzuladen: die
Die Bischöfe auf den Partikularkon-

en Diözesanbischöte, die Bischofskoadjuto-
nund Auxiliarbischöfe, andere Titular-

Ebenso wIıe der sieht der bischöte, die in dem Gebiet eınbesonderes
zwel Formen Von Partikular- S Apostolischen Stuhl der Von der

konzilien muıit kollegialer Gesetzgebungs- Bischofskonferenz übertragenes
kompetenz OT, nämlich das Plenar- und wahrnehmen. Ferner können auch andere
das Provinzialkonzil. Ersteres erstreckt ın dem 1€e! wohnende Titularbischöfe,
sich auf Teilkirchen eın und derselben celbst wenn s1e 1mM Ruhestand sind, einge-
Bischofskonferenz (c. 439 1), letzteres laden werden und sie haben dann ent-
auf die verschiedenen Teilkirchen eın und scheidendes Stimmrecht (c. 443 88 U.
derselben Kirchenprovinz (C. 440 $ Die Alle übrigen, die entweder eingeladen

]S fragen, ob dasTeilnahmerecht Okumenischen Konzil auf die 223 1, 4 ange-
führten Oberen klerikaler Institute beschränkt bleiben müßte Der hat In. das Teilnahme-
recht Okumenischen onzil deswegen auf die Oberen exemter klerikaler Institute eingeschränkt, weil
zufolge 501 1 MNUur diese kirchliche Jurisdiktionsgewalt hatten, während allen übrigen Oberen Domina-
tivgewalt zukam Der verwendet den Ausdruck Dominativgewalt nicht mehr, sondern
bestimmt O Y 1I sämtlicheOberen undKapitel „die 1Im allgemeinen Rech!  n und denKonstitutio-
nen umschriebene Vollmacht“ haben. In den klerikalen Ordensinstituten päpstlichen Rechts und in kleri-
kalen Gesellschaften päpstlichen Kechts (C. 732) besitzen Obere und Kapitel überdies kirchliche Leitungs-
(Jurisdiktions-)gewalt für den außeren wiıe für den inneren Bereich (C. y
Hinsichtlich der Rechtsnatur der ın 596 angesprochenen Gewalt besteht eine bis heute nicht gelöste
Kontroverse. Während aufder iınen Seite In dieser nicht näher bezeichneten Gewalt eın Fortleben der frü-
heren Dominativgewalt erblickt wird (so Henseler, Ordensrecht. Münsterischer KommentarZU
'odex Iuris Canonici, Fssen 1987, 81—83; Sebott, Das Nn Ordensrecht, Kevelaer 1988, 26; Pri-
metshofer, ÖOrdensrecht auf der Grundlage des 'odex luris Canonici 1983 Freiburg/Br. 39), meh-
ren sich auf der anderen Seite die Stimmen derer, die der In 596 Y angesprochenen;Jurisdik-
tionsgewalt, und der Form deres! iurisdictionis administrativae (executivae) erblicken und
somuit ınen Anwendungstfall Von 129 2 gegeben sehen, hier komme auch Laienoberen kirchliche
Leitungsgewalt Vgl Gutierrez, Canones 20), Comm. pro Religiosis et Missionarilis 04  64 (1983),
89; dens. Potestä dominativa, In: Dizionario degli Instituti perfezione, vol VII, col 149 fI Iannone,
Potestä del Capitulo generale, In: Comm pIro Religiosis Missioniariis (1987), 229; Beyer, Die ' oll-
macht der Kirche, FS Schwendenwein, Graz-Wien-Köln 1986, 288; McDonough, TIhe potestas
ofon 596, 1n Antonianum 605f. Boni, Gli Istituti religiosi la loro potestä gBOVETNO
(c. 607 /cC. 596), Spicilegium Pontificii Athenaei Antoniani, Romae 1989, 499 Auch die CIC-Kommission
hat sich mıit der Kechtsnatur der 596 angesprochenen Gewalt befaßt Communicationes (1979),
Da somuit alle Oberen vVon Instituten des geweihten Lebens und von Gesellschaften des apostolischen
Lebens Jurisdiktionsgewalt besitzen, bestünde unter diesem Gesichtspunkt kein Hindernis, den General-
oberen Sitz und Stimme auf dem Ökumenischen Konzil geben.
Der derExemtion, wI1e 1mM 1C/1917 bestand, ist dem Ördensrecht des IC/1983verschwun-
den. seine Stelle ist weitgehend die allen Instituten, WEe| auch nicht 1m selben Umfang zukommende
Autonomie „justa autonomia” 586 getreten Das Wort Exemtion ist ım ÖOrdensrecht des

mehr 591 Z finden, W( heißt, der Papst +titute des geweihten Lebens der Lei-
der Ortsordinarien entziehen und sich lein der ıner anderen irchlichen Autorität unterstellen

kann. B Primetshofer, Ördensrecht (Anm 25),
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klerikaler25 Generaloberen wäre unbe­
dingt festzulegen. Hingegen ist das im 
CIC/1917 ausschlaggebende Unterschei­
dungskriterium, nämlich die Exemtion, 
nicht mehr heranzuziehen, da der Exem­
tionsbegriff im Ordensrecht des 
CIC/1983 einen grundlegenden Bedeu­
tungswandel erfahren hat.26 

3. Die Bischöfe auf den Partikularkon­
zilien 

Ebenso wie der CIC/1917 sieht der 
CIC/1983 zwei Formen von Partikular­
konzilien mit kollegialer Gesetzgebungs­
kompetenz vor, nämlich das Plenar- und 
das Provinzialkonzil. Ersteres erstreckt 
sich auf Teilkirchen ein und derselben 
Bischofskonferenz (c. 439 § 1), letzteres 
auf die verschiedenen Teilkirchen ein und 
derselben Kirchenprovinz (c. 440 § 1). Die 

Diözesansynode ist hier nicht anzufüh­
ren, da es bei dieser keine kollegiale 
Gesetzgebungsbefugnis gibt, sondern 
nach wie vor ist der Bischof persönlich 
alleiniger Gesetzgeber, alle übrigen Teil­
nehmer haben nur beratende Stimme (c. 
367 CIC/1917; c. 466 CIC/1983). 
Zu den Partikularkonzilien sind mit ent­
scheidendem Stimmrecht einzuladen: die 
Diözesanbischöfe, die Bischofskoadjuto­
ren und Auxiliarbischöfe, andere Titular­
bischöfe, die in dem Gebiet ein besonderes 
vom Apostolischen Stuhl oder von der 
Bischofskonferenz übertragenes Amt 
wahrnehmen. Ferner können auch andere 
in dem Gebiet wohnende Titularbischöfe, 
selbst wenn sie im Ruhestand sind, einge­
laden werden und sie haben dann ent­
scheidendes Stimmrecht (c. 443 §§ 1 u. 2). 
Alle übrigen, die entweder eingeladen 

25 Es wäre zu fragen, ob das Teilnahmerecht am Ökumenischen Konzil auf die inc. 223 § 1, 4 CIC/1917 ange­
führten Oberen klerikaler Institute beschränkt bleiben müßte. Der CIC/1917 hat m. E. das Teilnahme­
recht am Ökumenischen Konzil deswegen auf die Oberen exemter klerikaler Institute eingeschränkt, weil 
zufolge c. 501 §1 nur diese kirchliche Jurisdiktionsgewalt hatten, während allen übrigen Oberen Domina­
tivgewalt zukam. - Der CIC/1983 verwendet den Ausdruck Dominativgewalt nicht mehr, sondern 
bestimmt in c. 596 § 1, daß sämtliche Oberen und Kapitel .die im allgemeinen Recht und in den Konstitutio­
nen umschriebene Vollmacht" haben. In den klerikalen Ordensinstituten päpstlichen Rechts und in kleri­
kalen Gesellschaften päpstlichen Rechts (c. 732) besitzen Obere und Kapitel überdies kirchliche Leitungs­
Gurisdiktions-)gewalt für den äußeren wie für den inneren Bereich (c. 596 § 2). 
Hinsichtlich der Rechtsnatur der in c. 596 § 1 angesprochenen Gewalt besteht eine bis heute nicht gelöste 
Kontroverse. Während auf der einen Seite in dieser nicht näher bezeichneten Gewalt ein Fortleben der frü­
heren Dominativgewalt erblickt wird (so z. B. R. Henseler, Ordensrecht. Münsterischer Kommentar zum 
Codex luris Canonici, Essen 1987, 81-83; R. Sebott, Das neue Ordensrecht, Kevelaer 1988, 26; B. Pri­
metshofer, Ordensrecht auf der Grundlage des Codex luris Canonici 1983. Freiburg/Br. 31988, 39), meh­
ren sich auf der anderen Seite die Stimmen derer, die in der in c. 596 § 1 angesprochenen Gewalt Jurisdik­
tionsgewalt, und zwar in der Form der potestas iurisdictionis administrativae (executivae) erblicken und 
somit einen Anwendungsfall von c. 129 § 2 gegeben sehen, d. h. hier komme auch Laienoberen kirchliche 
Leitungsgewalt zu. Vgl. Gutierrez, Canones (Anm. 20), Comm. pro Religiosis et Missionariis 64 (1983), 
89; dens., Potesta dominativa, in: Dizionario degli Instituti di perfezione, vol. VII, col. 149 f.; F. lannone, 
Potesta de! Capitulo generale, in: Comm. pro Religiosis et Missioniariis 68 (1987), 229; J. Beyer, Die Voll­
macht in der Kirche, in: FS H. Schwenden wein, Graz-Wien-Köln 1986, 288; E. McDonough, The potestas 
of canon 596, in: Antonianum 63 (1988), 605f. A. Boni, Gli lstituti religiosi e Ja loro potesta di governo 
(c. 607 /c. 596), Spicilegium Pontificii Athenaei Antoniani, Romae 1989, 499. Auch die CIC-Kommission 
hat sich mit der Rechtsnatur derin c. 596 § 1 angesprochenen Gewalt befaßt. Communicationes 11 (1979), 
306 f. 
Da somit alle Oberen von Instituten des geweihten Lebens und von Gesellschaften des apostolischen 
Lebens Jurisdiktionsgewalt besitzen, bestünde unter diesem Gesichtspunkt kein Hindernis, den General­
oberen Sitz und Stimme auf dem Ökumenischen Konzil zu geben. 

26 Der Begriff der Exemtion, wie er im CIC/l 917bestand, ist aus dem Ordensrecht des CIC/1983 verschwun­
den. An seine Stelle ist weitgehend die allen Instituten, wenn auch nicht im selben Umfang zukommende 
Autonomie (.iusta autonomia" c. 586 § 1) getreten. Das Wort Exemtion ist im neuen Ordensrecht des 
CIC/1983 nur mehr in c. 591 zu finden, wo es heißt, daß der Papst Institute des geweihten Lebens der Lei­
tung der Ortsordinarien entziehen und sich allein oder einer anderen kirchlichen Autorität unterstellen 
kann. Vgl. B. Primetshofer, Ordensrecht {Anm. 25), 37. 
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werden muüssen (c. 443 U. bzw. kön- der Aufzählung der Mitglieder Von Parti-
(ebda., besitzen samt und SON- kularkonzilien einen gleichlautenden

ders Aur beratendes Stimmrecht:;: Ent- Hinweis vermißt. Hier werden Ur die
scheidungsträger S1IN! somıit allein die Diözesanbischöfe als Teilnehmer anNnge-
bischöflichen Teilnehmer. t, VC( den ihnen 1mM Recht gleichge-

stellten Vorstehern VOon Teilkirchen istgenüber dem Recht des hat
sich eine Verbesserung des Rechtsstatus nicht die Rede Nun könnte INa  - Jer frei-
der Titularbischöfeergeben, da diese MNUuN- ich auf die Generalklausel des 2381 $
mehr auf jeden Fall Sitz und Stimme den verweisen, wonach 1€e Vorsteher VvVon Teil-

kirchen dem Diözesanbischof 1Im RechtPartikularkonzilien haben, während S1e
gemäß 282 A  Y und 286 V gleichgestellt sind, wWwenn nicht UuS der

Natur der Sache deraus einer Rechtsvor-den Konzilien gerufen werden konnten
und dann entscheidendes Stimmrecht schrift was anderes hervorgeht Demzu-
hatten, sofern nicht bei ihrer Einberufung folge waren also die nichtbischöflichen
etwas anderes ausdrücklichsawurde Vorsteher Von Teilkirchen, auch V  —_ s1e

nicht ausdrücklich erwähnt werden, mıitDer Rechtslage des zufolge
konnte also durchaus der Fall eintreten, Sitz und Stimme be den Partikularkonzi-

Titularbischöfe überhaupt nicht Zu lien ausgestattet. Zu dieser Schlußfolge-
den Partikularkonzilien gerufen wurden rung wird InNnan auch durch den Wortlaut
ZW., wenn s1e gerutfen wurden, mıit der 439 und 440 Y gedrängt. Denn
beratendem Stimmrecht ausgestattet bei der Beschreibung des Plenar- bzw.
wWaren Provinzialkonzils wird ausdrücklich
Bei einem Vergleich zwischen den auf Par- gesagt, sich dabei Versammlun-
tikularkonzilien und auf die Bischofskon- SCNHN verschiedener Teilkirchen, nämlich
ferenz bezugnehmenden Aussagen des entweder die einer Bischofskonferenz

£311t auf, daß 450 ausdrück- oder die einer Kirchenprovinz handelt
ich neben den Diözesanbischöfen 1e Daraus muß jedenfalls geschlossen WeTr-
diesen 1mM Recht Gleichgestellten, die den, daß die Vorsteher dieser Teilkirchen,
nichtbischöflichen Vorsteher Von Teilkir- auch wWwenn s1e nicht Bischöfe sind, mıit

beschließender Stimme den Partiku-chen als Mitglieder der Bischofskonferenz
erwähnt, während mMan bei 443, bei larkonzilien teilnehmen.“

27 Auch Provostweıst aufdemUmstand hin, 443 Y nichtbischöflicheVorsteherVon Teilkirchen nicht
den Teilnehmern derPartikularkonzilienzählt Erglaubt allerdings aus derTatsache, gemäß 441,

dieBischofskonferenz .  berdieAbhaltung einesPlenarkonzilsentscheidet, folgernukönnen, samt-
liche Mitglieder der Bischofskonferenz (darunter uch die nichtbischöflichen Vorsteher Von Teilkirchen)
automatisch ul  ber Sitz und Stimme auf dem Plenarkonzil verfügen. Eine echte Gesetzeslücke erblickt Pro-
VOShingegenhinsichtlich der Teilnehmer=Provinzialkonzilien, dahiernichtbischöflicheVorsteher vVon
Teilkirchennicht werden. Provost, in: Coriden Green Heintschel (Hg.),
The 'odeofCanon Law. Jlext and Commentary. Commissioned the CanonLaw Society ofAmerica.
NewYork, 1985, 360 Es dahingestellt bleiben, wıeeitdieGesetzeslückesich tatsächlich erstreckt:;
sicher ıst, sSIe mittels Gesetzesanalogiegeschlossenwerdenmuß (C. 19), sodaßl Ergebnis daseilnah-
merecht nichtbischöflicher Vorstehervon Teilkirchen Plenar- und Provinzialkonzilien feststeht Diese
Lösung auch durch 439 y  Ö und 440 Y nahegelegt, da beiden Gesetzesstellen In bezug auf die
PartikularkonzilienvonVersammlungender Teilkirchen gesprochenwird. aruntersinduchnichtdiöze-

Gebietskörperschaften subsumieren (C. 368)
teressanterweisegehtuch das 19VonderKongregation die BischöfeausgesandteArbeit-
spapıiıer (Prot. Nr. 427/86) Status theologicus iuridicus conferentiarum episcopalium“” (Instrumentum
aboris) hinsichtlich des Teilnehmerkreises an Bischofskonferenzen und Partikularkonzilien Von einer die
Bestimmungen des nur oberflächlich erfassenden Unterscheidung Nr. IV, des theologi-
schen eils des nstrumentum laboris heißt 6$; „Die Bischofskonferenzen unterscheiden sich von
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werdenmüssen(c. 443 §§ 3u. 5) bzw. kön­
nen (ebda., § 4), besitzen samt und son­
ders nur beratendes Stimmrecht; Ent­
scheidungsträger sind somit allein die 
bischöflichen Teilnehmer. 
Gegenüber dem Recht des CIC/1917 hat 
sich eine Verbesserung des Rechtsstatus 
derTitularbischöfeergeben, da diese nun­
mehr auf jeden Fall Sitz und Stimme in den 
Partikularkonzilien haben, während sie 
gemäß c. 282 § 2 und286 § 2 CIC/1917zu 
den Konzilien gerufen werden konnten 
und dann entscheidendes Stimmrecht 
hatten, sofern nicht bei ihrer Einberufung 
etwas anderes ausdrücklich gesagt wurde. 
Der Rechtslage des CIC/1917 zufolge 
konnte also durchaus der Fall eintreten, 
daß Titularbischöfe überhaupt nicht zu 
den Partikularkonzilien gerufen wurden 
bzw., wenn sie gerufen wurden, nur mit 
beratendem Stimmrecht ausgestattet 
waren. 
Bei einem Vergleich zwischen den auf Par­
tikularkonzilien und auf die Bischofskon­
ferenz bezugnehmenden Aussagen des 
CIC/1983 fällt auf, daß c. 450 ausdrück­
lich neben den Diözesanbischöfen die 
diesen im Recht Gleichgestellten, d. h. die 
nichtbischöflichen Vorsteher von Teilkir­
chen als Mitglieder der Bischofskonferenz 
erwähnt, während man bei c. 443, d. h. bei 

der Aufzählung der Mitglieder von Parti­
kularkonzilien einen gleichlautenden 
Hinweis vermißt. Hier werden nur die 
Diözesanbischöfe als Teilnehmer ange­
führt, von den ihnen im Recht gleichge­
stellten Vorstehern von Teilkirchen ist 
nicht die Rede. Nun könnte man hier frei­
lich auf die Generalklausel des c. 381 § 2 
verweisen, wonach die Vorsteher von Teil­
kirchen dem Diözesanbischof im Recht 
gleichgestellt sind, wenn nicht aus der 
Natur der Sache oder aus einer Rechtsvor­
schrift etwas anderes hervorgeht. Demzu­
folge wären also die nichtbischöflichen 
Vorsteher von Teilkirchen, auch wenn sie 
nicht ausdrücklich erwähnt werden, mit 
Sitz und Stimme bei den Partikularkonzi­
lien ausgestattet. Zu dieser Schlußfolge­
rung wird man auch durch den Wortlaut 
der cc. 439 § 1 und 440 § 1 gedrängt. Denn 
bei der Beschreibung des Plenar- bzw. 
Provinzialkonzils wird ausdrücklich 
gesagt, daß es sich dabei um Versammlun­
gen verschiedener Teilkirchen, nämlich 
entweder um die einer Bischofskonferenz 
oder die einer Kirchenprovinz handelt. 
Daraus muß jedenfalls geschlossen wer­
den, daß die Vorsteher dieser Teilkirchen, 
auch wenn sie nicht Bischöfe sind, mit 
beschließender Stimme an den Partiku­
larkonzilien teilnehmen. 27 

27 Auch Prouostweist auf dem Umstand hin, daß c. 443 § 1 nicht bischöfliche Vorsteher von Teilkirchen nicht 
zu den Teilnehmern der Partikularkonzilienzählt. Er glaubt allerdings aus der Tatsache, daß gemäß c. 441, 
1 die Bischofskonferenz über die Abhaltung einesPlenarkonzils entscheidet, folgern zu können, daß sämt­
liche Mitglieder der Bischofskonferenz (darunter auch die nichtbischöflichen Vorsteher von Teilkirchen) 
automatisch über Sitz und Stimme auf dem Plenarkonzil verfügen. Eine echte Gesetzeslücke erblickt Pro­
vost hingegen hinsichtlich der Teilnehmer anProuinzialkonzilien, da hiernichtbischöfliche Vorsteher von 
Teilkirchen nicht genannt werden. J. H. Provost, in: J. A. Coriden - Th. J. Green -D. E. Heintschel (Hg.), 
The Code of Canon Law. A Text and Commentary. Commissioned by the Canon Law Society of America. 
New York, 1985, 360. - Es mag dahingestellt bleiben, wieweit die Gesetzeslücke sich tatsächlich erstreckt; 
sicher ist, daß sie mittels Gesetzesanalogie geschlossen werden muß (c.19), sodaß im Ergebnis das Teilnah­
merecht nicht bischöflicher Vorsteher von Teilkirchen an Plenar- und Provinzialkonzilien feststeht. Diese 
Lösung wird auch durch cc. 439 § 1 und 440 § 1 nahegelegt, da in beiden Gesetzesstellen in bezug auf die 
Partikularkonzilien von Versammlungen der Teilkirchen gesprochen wird. Darunter sind auch nichtdiöze­
sane Gebietskörperschaften zu subsumieren (c. 368). 
Interessanterweise geht auch das am 12.1.1988 von der Kongregation für die Bischöfe ausgesandte Arbeit­
spapier (Prot. Nr. 427 /86) .Status theologicus et iuridicus conferentiarum episcopalium" (lnstrumentum 
laboris) hinsichtlich des Teilnehmerkreises an Bischofskonferenzen und Partikularkonzilien von einer die 
Bestimmungen des CIC/1983 nur oberflächlich erfassenden Unterscheidung aus. In Nr. IV, 1 des theologi­
schen Teils des Instrumentum laboris heißt es: .Die Bischofskonferenzen unterscheiden sich von 
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Vergleicht 1an die kodikarischen Bestim- Laien gleichermaßen umfassenden Kre:  15
ber die Partikularkonzilien mıit vVon stimmberechtigten Mitgliedern Von

denen der Diözesansynode, fällt hin- Diözesansynoden gekennzeichnet WAar,
sichtlich des Teilnehmerkreises eın Unter- voll aufgegriffen.“ Es ist bedauerlich,
schied sofort auf Während die Partiku- der in seinen Aussagen
larkonzilien wıe bereits Sa; als ber die Zusammensetzung der Partiku-
Entscheidungsträger UTr 1e Bischöfe und larsynoden und des dabei zustehenden
die diesen im ec Gleichgestellten ken- Stimmrechts der nachkonziliaren Rechts-
nNnenN, weist die Diözesansynode des entwicklung und dem arın ausgedrück-

gegenüber der des ten Selbstverständnis der Kirche als eıner
bedeutendeAkzentverlagerungenauf Sie Gemeinschaft Von „ftundamental lei-
ist ZWal uch ach dem eın chen“ (c. 208) auch nicht 1im entferntesten
Gesetzgebungs-, sondern NUur eın era- Rechnung tragt. onın bezug auf die

den Partikularkonzilien teilnehmendenalleiniger Gesetzgeber ist
ach wIıIe VOTL der Diözesanbischof (c. 362 Diözesanbischöfe ist mıit Recht bemerkt

466 CIC/1983) hat aber worden, der Diözesanbischof 47VE!i

aufgehört, eine reine Klerusversammlung ırt und Zeuge des Glaubens seiner rts-
kirche sel un! als solcher diese und daszZzu se1in. 463 A  Y 1, 5 sieht die Beteiligung

vVon Laien VOT und erwähnt dabei auch die gesamte Gottesvolk seiner Kirche reprä-
Mitglieder vVon Instituten des geweihten sentiere; onne aber nicht einfachhin
Lebens Erstmalig ist damit auch 1eMög- 1e übrigen Mitglieder des Volkes Gottes
ichkeit einer Beteiligung VOI Frauen n erseizen Denn 1e Erfüllung der einen
Diözesansynoden 1m universalen Kir- Sendung Jesu Christi sel allen Gliedern des
chenrecht festgelegt. Schließlich werden Gottesvolkes gemeinsam aufgetragen.
„einige ÖObere Von Instituten desgeweihten Jedes CGilied habe hierbei spezifische Dien-
Lebens und VOIN Gesellschaften des aDO- S die nicht schlechthin austauschbar
stolischen ens, 1€e€ eine Niederlassung sind, sondern gegenseıitig respektiert und
ıIn der Diözese haben“ unter die Synoden- gegenseıtig gefördert werden mussen. Erst
teilnehmer gereiht, wobei die Art der 1mM Zusammenwirken aller werde die eıne

und die ahl der Wählenden Sendung Christi erfüllt.“®
VO Diözesanbischof festzulegen ı Erst recht kann gefragt werden, ob 1e
(ebda A  Y 1, Der kodikarische Gesetzge- nunmehr vorgesehene Teilnahme csämtli-
berhat die seıit dem I1 Vatikanischen Kon- cher in dem Gebiet tätiger der auch HUr

dort wohnender Titularbischöfe eiıne VeTlr-zil eingetretene Rechtsentwicklung, die
durch einen breitgestreuten Klerus und besserte Repräsentanz der Teilkirchen und

den Partikularkonzilien (vgl CD, und CIC, 447 Die Zugehörigkeit ın den Konterenzen richtet
sich VOT allem nach der Zuständigkeit die Seelsorge und Leitung (auch Prälaten hne Bischofsweihe
gehören ihr an), während die Zugehörigkeit bei den Partikularkonzilien klarer von der sakramentalen
Ordnungbestimmt wird mit vollemecht sind alleBischöfeder Region Mitglieder)“. Daraus müß-

gefolgert werden, nach Meinung des Arbeitspapiers nichtbischöfliche Vorsteher VO  - Teilkirchen
Mitglieder der Bischofskonferenzen, nicht ber der Partikularkonzilien sejen. Dagegen wendet sich

echt Schmitz, der insbesondere der orgeNOoMmMeENeEN grundsätzlichen Gleichstellung
derVorstehernichtdiözesanerTeilkirchen mıiıt denDiözesanbischöfen eınTeilnahmerecht jener den Par-
tikularkonzilien ableitet. Schmitz, Bischofskonferenz und Partikularkonzil. Rechtsinstitutionen
unterschiedlicher Natur, Struktur und Funktion, Müller Pottmeyer, Die Bischofskonferenz

5), 79—1
Hartelt, DieDiözesan-und Regionalsynoden 1Im deutschen Sprachraum nach dem ZweitenVatika-

nischen Oonzil Erfurter Theologische Studien, 40, Leipzig 1979, und Anm 453
Hartelt, ebda.,
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Vergleicht man die kodikarischen Bestim­
mungen über die Partikularkonzilien mit 
denen der Diözesansynode, so fällt hin­
sichtlich des Teilnehmerkreises ein Unter­
schied sofort auf: Während die Partiku­
larkonzilien - wie bereits gesagt - als 
Entscheidungsträger nur die Bischöfe und 
die diesen im Recht Gleichgestellten ken­
nen, weist die Diözesansynode des 
CIC/1983 gegenüber der des CIC/1917 
bedeutende Akzentverlagerungen auf. Sie 
ist zwar auch nach dem CIC/1983 kein 
Gesetzgebungs-, sondern nur ein Bera­
tungsorgan - alleiniger Gesetzgeber ist 
nach wie vor der Diözesanbischof (c. 362 
CIC/1917; c. 466 CIC/1983) - hat aber 
aufgehört, eine reine Klerusversammlung 
zu sein. C. 463 § 1, 5 sieht die Beteiligung 
von Laien vor und erwähnt dabei auch die 
Mitglieder von Instituten des geweihten 
Lebens. Erstmalig ist damit auch die Mög­
lichkeit einer Beteiligung von Frauen an 
Diözesansynoden im universalen Kir­
chenrecht festgelegt. Schließlich werden 
"einige Obere von Instituten des geweihten 
Lebens und von Gesellschaften des apo­
stolischen Lebens, die eine Niederlassung 
in der Diözese haben", unter die Synoden­
teilnehmer gereiht, wobei die Art der 
Wahl und die Anzahl der zu Wählenden 
vom Diözesanbischof festzulegen ist 
(ebda. § 1, 9). Der kodikarische Gesetzge­
ber hat die seit dem II. Vatikanischen Kon­
zil eingetretene Rechtsentwicklung, die 
durch einen breitgestreuten Klerus und 

Laien gleichermaßen umfassenden Kreis 
von stimmberechtigten Mitgliedern von 
Diözesansynoden gekennzeichnet war, 
voll aufgegriffen.28 Es ist bedauerlich, 
daß der CIC/1983 in seinen Aussagen 
über die Zusammensetzung der Partiku­
larsynoden und des dabei zustehenden 
Stimmrechts der nachkonziliaren Rechts­
entwicklung und dem darin ausgedrück­
ten Selbstverständnis der Kirche als einer 
Gemeinschaft von "fundamental Glei­
chen" (c. 208) auch nicht im entferntesten 
Rechnung trägt. Schon in bezug auf die an 
den Partikularkonzilien teilnehmenden 
Diözesanbischöfe ist mit Recht bemerkt 
worden, daß der Diözesanbischof zwar 
Hirt und Zeuge des Glaubens seiner Orts­
kirche sei und als solcher diese und das 
gesamte Gottesvolk seiner Kirche reprä­
sentiere; er könne aber nicht einfachhin 
die übrigen Mitglieder des Volkes Gottes 
ersetzen. Denn die Erfüllung der einen 
Sendung J esu Christi sei allen Gliedern des 
Gottesvolkes gemeinsam aufgetragen. 
Jedes Glied habe hierbei spezifische Dien­
ste, die nicht schlechthin austauschbar 
sind, sondern gegenseitig respektiert und 
gegenseitig gefördert werden müssen. Erst 
im Zusammenwirken aller werde die eine 
Sendung Christi erfüllt. 29 

Erst recht kann gefragt werden, ob die 
nunmehr vorgesehene Teilnahme sämtli­
cher in dem Gebiet tätiger oder auch nur 
dort wohnender Titularbischöfe eine ver­
besserte Repräsentanz der Teilkirchen und 

den Partikularkonzilien (vgl. CD, 37 und CIC, can. 447 f.). Die Zugehörigkeit in den Konferenzen richtet 
sich vor allem nach der Zuständigkeit für die Seelsorge und Leitung (auch Prälaten ohne Bischofsweihe 
gehören ihr an), während die Zugehörigkeit bei den Partikularkonzilien klarer von der sakramentalen 
Ordnung bestimmt wird (mit vollem Recht sind alle Bischöfe der Region ihre Mitglieder)". - Daraus müß­
te gefolgert werden, daß nach Meinung des Arbeitspapiers nichtbischöfliche Vorsteher von Teilkirchen 
zwar Mitglieder der Bischofskonferenzen, nicht aber der Partikularkonzilien seien. Dagegen wendet sich 
zu Recht Schmitz, der insbesondere aus der durch c. 368 vorgenommenen grundsätzlichen Gleichstellung 
der Vorstehernichtcliözesaner Teilkirchen mit den Diözesanbischöfen ein Teilnahmerecht jener an den Par­
tikularkonzilien ableitet. H. Schmitz, Bischofskonferenz und Partikularkonzil. Rechtsinstitutionen 
unterschiedlicher Natur, Struktur und Funktion, in: H. Müller - H. J. Pottmeyer, Die Bischofskonferenz 
(Anm. 5), 179-184. 

28 Vgl. K. Harte lt, Die Diözesan-und Regionalsynoden im deutschen Sprachraum nach dem Zweiten Vatika­
nischen Konzil. Erfurter Theologische Studien, Bd. 40, Leipzig 1979, 89 und Anm. 453. 

29 Hartelt, ebda., 90. 
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ihrer Anliegen gebracht hat Besonders zutage. Erstere haben, WE S1e ingela-
augenscheinlich wird dies, wenn den werden, kraft Gesetzes entscheiden-
bedenkt, daß Generalvikare und des Stimmrecht, und 1es obwohl s1e
Bischofsvikare keinestalls aufgrund ihres den Teilkirchen aum mehr Entschei-
für die Teilkirchen bedeutsamen Aufga- dungsträger SIN!  d. Letzteren könnte ent-
benbereichs Stimmrecht auf den Partiku- scheidendes Stimmrecht 1m Wege
arkonzilien haben, sondern Aur ann, einer Dispens Von den Bestimmungen des
wenn S]1e die Bischofsweihe besitzen, also 443 N 1, gegeben werden, wobei eine
Titularbischöfe SIN  d. Hierwird der sakra- solche Dispens dem Heiligen Stuhl vorbe-
mentalen Bischofsweihe eine Von der halten ist, da sich kein Von der
Sachlogik her keinesfalls innewohnende Dispensbefugnis des Diözesanbischofs

erfaßtes Disziplinargesetz (vgl 87)Bedeutung beigemessen. en
Generalvikar:! und Bischofsvikare SOWIe handelt.”
ein! Reihe anderer Kleriker und 1en Die Partikularkonzilien, die ach dem I
beratendes Stimmrecht, das durchaus Vatikanischen onzil 1m deutschen
nicht ger1ıng Zu verznschlagen ist ber Sprachraum, aber auch außerhalb dessel-
ist doch seltsam, der Inhaberdes ach ben stattfanden bzw. die diesen 1n etwa
dem Diözesanbischof bedeutsamsten gleichzuhaltenden synodalen Beschluß-
Amtes der Teilkirche, nämlich der fassungsgremien unterscheiden sich VOmM

Generalvikar, der mıt den Modell des grundlegend
Bischotsvikaren wohl einen erheblichen dadurch, Bischöfe, Priesterund Laien
Teil der Beschlüsse VCd Partikularkonzi- (Männer wIıIe Frauen) stimmberechtigte
lien die Tat Sse'! muß, deren Mitglieder sind. Im einzelnen ist hinsicht-
Zustandekommen 3  — beratend mitwir- ich des Verbindlichkeitsgrades Von
ken kann, während andererseits eın mit Beschlüssen dieser Partikularsynoden eın
Bischofsweihe ausgestatteter) Bischofsvi- Unterschied testzustellen. Während die
kar mıiıt begrenztem territoriellem der DDR-Synode, der Österreichische Syn-
kategoriellem Wirkungsbereich ber odaleVorgangund die Gesamtschweizeri-
sämtliche den Kompetenzbereich der sche Synodalversammlung sich als reine

dieTeilkirchen allende Angelegenheiten 1m Beratungsgremien für jeweilige
Wege der Gesetzgebung mitentscheiden Bischofskonferenz verstehen die

Beschlüsse dieser Synodenversammlun-kann Vollends trıtt die Ungleichgewich-
tun aber hinsichtlich der Ruhestand gengelten alsrägebzw. Empfehlungen
befindlichen Titularbischöfe und den die Bischoftfskonferenz bzw. deren Mit-
(nicht mıt der Bischofsweihe ausgestatte- glieder als Ortsordinarien“* nımmt die
ten) Generalvikaren und Bischofsvikaren Gemeinsame Synode der Bistümer der

Für die nach dem II Vatikanischen onzil und VOT Inkrafttreten des abgehaltenen Partikular-
konzilien wurde ebenso wıe für die Diözesansynoden (vgl 28) Stuhl großzügig Dispens
vVvVon den Bestimmungen des hinsichtlich des mit Sitz und Stimme ausgestatteten Teilnehmer-

31
kreises gewährt Hartelt, ebda., 91—93
Hartelt, eb! 146 Der österreichische Synodale Vorgang (1974), bei dem Bischöfe, Priester und Laien
mıiıt Sitz und Stimme ausgestattet verlangte die Annahme ıner  A Vorlage iın der Schlußabstim-

ein! Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder. Den Bischöfen wurde eın Vetorecht gCcn
uUsSse eingeräumt klärtdie österreichische Bischofskonterenz, sie ıner  &+ Vorlage aus Gründen

der verbindlichen Glaubens- und Sittenlehre der Kirche SOWIEe der irchlichen Disziplin nicht zustimmen
kann, ist dieser Vorlage eine Beschlußfassung der Vollversammlung des ÖOSV nicht möglich“

des Statuts. österreichischer Synodaler Vorgang, Dokumente, hrsg. Vom Sekretariat des Österr.
Synodalen Vorganges. Wien 1974, 191
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ihrer Anliegen gebracht hat. Besonders 
augenscheinlich wird dies, wenn man 
bedenkt, daß Generalvikare und 
Bischofsvikare keinesfalls aufgrund ihres 
für die Teilkirchen bedeutsamen Aufga­
benbereichs Stimmrecht auf den Partiku­
larkonzilien haben, sondern nur dann, 
wenn sie die Bischofsweihe besitzen, also 
Titularbischöfe sind. Hier wird der sakra­
mentalen Bischofsweihe eine ihr von der 
Sachlogik her keinesfalls innewohnende 
Bedeutung beigemessen. Gewiß haben 
Generalvikare und Bischofsvikare sowie 
eine Reihe anderer Kleriker und Laien 
beratendes Stimmrecht, das durchaus 
nicht gering zu ve~nschlagen ist. Aber es 
ist doch seltsam, daß der Inhaber des nach 
dem Diözesanbischof bedeutsamsten 
Amtes in · der Teilkirche, nämlich der 
Generalvikar, der zusammen mit den 
Bischofsvikaren wohl einen erheblichen 
Teil der Beschlüsse von Partikularkonzi­
lien in die Tat umsetzen muß, an deren 
Zustandekommen nur beratend mitwir­
ken kann, während andererseits ein (mit 
Bischofsweihe ausgestatteter) Bischofsvi­
kar mit begrenztem territoriellem oder 
kategoriellem Wirkungsbereich über 
sämtliche in den Kompetenzbereich der 
Teilkirchen fallende Angelegenheiten im 
Wege der Gesetzgebung mitentscheiden 
kann. Vollends tritt die Ungleichgewich­
tung aber hinsichtlich der im Ruhestand 
befindlichen Titularbischöfe und den 
(nicht mit der Bischofsweihe ausgestatte­
ten) Generalvikaren und Bischofsvikaren 

zutage. Erstere haben, wenn sie eingela- -
den werden, kraft Gesetzes entscheiden­
des Stimmrecht, und dies obwohl sie in 
den Teilkirchen kaum mehr Entschei­
dungsträger sind. Letzteren könnte ent­
scheidendes Stimmrecht nur im Wege 
einer Dispens von den Bestimmungen des 
c. 443 § 1, 2 gegeben werden, wobei eine 
solche Dispens dem Heiligen Stuhl vorbe­
halten ist, da es sich um kein von der 
Dispensbefugnis des Diözesanbischofs 
erfaßtes Disziplinargesetz (vgl. c. 87) 
handelt.30 

Die Partikularkonzilien, die nach dem II. 
Vatikanischen Konzil im deutschen 
Sprachraum, aber auch außerhalb dessel­
ben stattfanden bzw. die diesen in etwa 
gleichzuhaltenden synodalen Beschluß­
fassungsgremien unterscheiden sich vom 
Modell des CIC/1917 grundlegend 
dadurch, daß Bischöfe, Priester und Laien 
(Männer wie Frauen) stimmberechtigte 
Mitglieder sind. Im einzelnen ist hinsicht­
lich des Verbindlichkeitsgrades von 
Beschlüssen dieser Partikularsynoden ein 
Unterschied festzustellen. Während die 
DDR-Synode, der Österreichische Syn­
odale Vorgang und die Gesamtschweizeri­
sche Synodalversammlung sich als reine 
Beratungsgremien für die jeweilige 
Bischofskonferenz verstehen -, die 
Beschlüsse dieser Synodenversammlun­
gengelten als Anträge bzw. Empfehlungen 
an die Bischofskonferenz bzw. deren Mit­
glieder als Ortsordinarien31 - nimmt die 
Gemeinsame Synode der Bistümer der 

3° Für die nach dem II. Vatikanischen Konzil und vor Inkrafttreten des CIC/1983 abgehaltenen Partikular­
konzilien wurde ebenso wie für die Diözesansynoden (vgl. Anm. 28) vom HI. Stuhl großzügig Dispens 
von den Bestimmungen des CIC/1917 hinsichtlich des mit Sitz und Stimme ausgestatteten Teilnehmer­
kreises gewährt. Hartelt, ebda., 91-93. 

31 Hartelt, ebda., 146. Der österreichische Synodale Vorgang (1974), bei dem Bischöfe, Priester und Laien 
mit Sitz und Stimme ausgestattet waren, verlangte für die Annahme einer Vorlage in der Schlußabstim­
mung eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder. Den Bischöfen wurde ein Vetorecht gegen 
Beschlüsse eingeräumt: .Erklärt die österreichische Bischofskonferenz, daß sie einer Vorlage aus Gründen 
der verbindlichen Glaubens- und Sittenlehre der Kirche sowie der kirchlichen Disziplin nicht zustimmen 
kann, so ist zu dieser Vorlage eine Beschlußfassung der Vollversammlung des ÖSV nicht möglich• Art. 
13 des Statuts. Vgl. österreichischer Synodaler Vorgang. Dokumente, hrsg. vom Sekretariat des Österr. 
Synodalen Vorganges. Wien 1974, 191. 
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BRD eiıne Sonderstellung e1ın. Die Von zwel verschiedenen Ansatzpunkten
Beschlüsse dieser Synode SIN! icht mehr aus gelangen, 1e durchaus unterschiedli-
bloße Empfehlungen die Bischöfe, che Akzentsetzungen 1n der konkreten
diese sind vielmehr bereits ın die synodale Auswirkung zeıtigen. ıe eiıne geht
Beratung und Beschlußfassung integriert, der Gesamtkirche und Gesamtkolle-

eın auf 1ese Weise gefaßter gıum aus, dessen übergeordnete Idee 1e
Beschluß VC den Bischöfen nachher Einheit aller Bischöfe In einem-
nicht mehr verändert werden kann.  ö2 Diekirchlichen Kollegium darstellt
uch eım Niederländischen Pastoral- andere kommt der Teilkirche her und
konzil ist festzustellen, Beschlüsse von der mıit der orge 1930 diese verbunde-
von der Mehrheit der aus Bischöfen, Verantwortung für die Gesamtkirche,
anderen Klerikern und La  1en bestehenden die sich als „COMMUNI1O ecclesiarum“ dar-
Teilnehmer getroffen werden.“ stellt .“ Die Grundaussage des Konzils

ber das Verhältnis VOoONn Gesamtkirche
Das zugrunde liegende ekklesiologi- und Teilkirchen 23) ist den Zusam-

sche Grundproblem menhang der Lehre VO  3 der bischöflichen
Die Tatsache der auf dem Okumenischen Kollegialität gestellt, die „ihrerseits wle-
onzil ebenso wıe auf den Partikularkon- erum explizit gesamtkirchlicher
zil  1en  : festgelegten Überrepräsentanz der Sicht In Erscheinung tritt“ ® Der
Bischöfe Z.U Lasten anderer „christifideles“ steht, Von gelegentlichen Aus-
Kleriker und Laien), In. d. diese Facet- nahmen abgesehen, grundsätzlich auf

der pro-episkopalen ote des dem Bodeneinerprimärdie Gesamtkirche
Kirchenrechts, ist freilich nicht NUur eın den Blickwinkel rückenden Ekklesiolo-
kanonistisches Problem, sondern hat tıe- 36  gie. Durchgehend spricht €  PT VOoOnNn der
tere Wurzeln. Es hängt mıit den verschie- Ecclesia particularis (Teilkirche), niemals
denen Formen Selbstdarstellung der aber etw:; gleichbedeutend mıt dieser
Kirche, insbesondere mıit der Iheologie VonNn einer Ecclesia localıis Ortskir-

Und bezeichnenderweiseder Kollegialität ZUSamMmMmıeN, wıe S1e 1im che).”
Laufe der Geschichte entwickelt wurden umschreibt 269 ın der Schlüsselaussage

ber 1€e Diözese diese als Teil des Gottes-un! auch och auf die Ekklesiologie des
Il Vatikanischen Konzils Einfluß ‚OM- volkes („populiDeyortio”), worin ebenso
inen en wIle dem Ausdruck Teilkirche die pr1-
Man kann ZU Begriff der Kollegialität mär auf die Ganzheit der Universal)kir-

Nees, Die erste Gemeinsame Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland (1971—1975)
Ihre innere Rechtsordnung und ihre Stellung der Verfassung der katholischen Kirche. Paderborn 1978
Vgl Goddijn Haren Ter Regen Uan Santvoort Hg.), Pastoral Concilie Van de
Nederlandse Kerkprovincie. Katholiek Archiet 19i  S Dazu Huysmans, Het Pastoraal Concilie
in Canoniek Perspectief, Bijdragen. Tijdschrift Filosofie©Theologie. ijmegen 1970, 373— 389

Ratzinger, Die bischöftliche Kollegialität. Theologische Entfaltung, 1In: Baraüuna (Hg.), De FEcclesia
Freiburg/Br. 1966, 2, 56

‚ymans, Gemeinsame Synode Strukturprobleme eiınes Regionalkonzils, Kölner Beiträge, eft
Köln 1972,

Puza, Die Communio-Ekklesiologie und das echt der Teilkirche, In: Puza ustermann
(Hg.). Eine Kirche eın Recht? irchenrechtliche Konflikte zwischen Rom und den deutschen Ortskir-
chen. ademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Stuttgart 1990,
DerAusdruck „Ecclesia localis kommt 1m nicht VOITL. Ochoa, Index verborum locutionum
odicis Iluris Canonici. RKoma 21984 dazu Zapp, Codex luris anonici. Lemmata tichwortver-
zeichnis. Freiburg/Br. 1986
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BRD eine Sonderstellung ein. Die 
Beschlüsse dieser Synode sind nicht mehr 
bloße Empfehlungen an die Bischöfe, 
diese sind vielmehr bereits in die synodale 
Beratung und Beschlußfassung integriert, 
so daß ein auf diese Weise gefaßter 
Beschluß von den Bischöfen nachher 
nicht mehr verändert werden kann.32 
Auch beim Niederländischen Pastoral­
konzil ist festzustellen, daß Beschlüsse 
von der Mehrheit der aus Bischöfen, 
anderen Klerikern und Laien bestehenden 
Teilnehmer getroffen werden.33 

4. Das zugrunde liegende ekklesiologi­
sche Grundproblem 

Die Tatsache der auf dem Ökumenischen 
Konzil ebenso wie auf den Partikularkon­
zilien festgelegten Überrepräsentanz der 
Bischöfe zu Lasten anderer ,,christifideles" 
(Kleriker und Laien), m. a. W. diese Facet­
te der pro-episkopalen Note des neuen 
Kirchenrechts, ist freilich nicht nur ein 
kanonistisches Problem, sondern hat tie­
fere Wurzeln. Es hängt mit den verschie­
denen Formen von Selbstdarstellung der 
Kirche, insbesondere mit der Theologie 
der Kollegialität zusammen, wie sie im 
Laufe der Geschichte entwickelt wurden 
und auch noch auf die Ekklesiologie des 
II. Vatikanischen Konzils Einfluß genom­
men haben. 
Man kann zum Begriff der Kollegialität 

von zwei verschiedenen Ansatzpunkten 
aus gelangen, die durchaus unterschiedli­
che Akzentsetzungen in der konkreten 
Auswirkung zeitigen. Die eine geht von 
der Gesamtkirche und vom Gesamtkolle­
gium aus, dessen übergeordnete Idee die 
Einheit aller Bischöfe in einem gesamt­
kirchlichen Kollegium darstellt. Die 
andere kommt von der Teilkirche her und 
von der mit der Sorge um diese verbunde­
nen Verantwortung für die Gesamtkirche, 
die sich als ,,communio ecclesiarum" dar­
stellt. 34 Die Grundaussage des Konzils 
über das Verhältnis von Gesamtkirche 
und Teilkirchen (LG 23) ist in den Zusam­
menhang der Lehre von der bischöflichen 
Kollegialität gestellt, die „ihrerseits wie­
derum explizit nur in gesamtkirchlicher 
Sicht in Erscheinung tritt". 35 Der 
CIC/1983 steht, von gelegentlichen Aus­
nahmen abgesehen, grundsätzlich auf 
dem Boden einer primär die Gesamtkirche 
in den Blickwinkel rückenden Ekklesiolo­
gie. 36 Durchgehend spricht er von der 
Ecclesia particularis (Teilkirche), niemals 
aber - etwa gleichbedeutend mit dieser 
- von einer Ecclesia localis (Ortskir­
che).37 Und bezeichnenderweise 
umschreibt c. 369 in der Schlüsselaussage 
über die Diözese diese als Teil des Gottes­
volkes (,,populi Dei portio"), worin ebenso 
wie in dem Ausdruck Teilkirche die pri­
mär auf die Ganzheit der (Universal)kir-

32 Vgl. A. Nees, Die erste Gemeinsame Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland (1971-1975). 
Ihre innere Rechtsordnung und ihre Stellung in der Verfassung der katholischen Kirche. Paderborn 1978. 

33 Vgl. W. Goddijn - C. van Haren - 0. Ter Regen - H. J. van Santvoort (Hg.), Pastoral Concilie van de 
Nederlandse Kerkprovincie. Katholiek Archief 1968. Dazu R. G. W. Huysmans, Het Pastoraal Concilie 
in Canoniek Perspectief, in: Bijdragen. Tijdschrift voor Filosofie en Theologie. Nijmegen 1970, 373-389. 

34 J. Ratzinger, Die bischöfliche Kollegialität. Theologische Entfaltung, in: G. Barauna (Hg.), De Ecclesia. 
Freiburg/Br. 1966, Bd. 2, 56 f. 

35 W. Aymans, Gemeinsame Synode. Strukturprobleme eines Regionalkonzils, in: Kölner Beiträge, Heft 2. 
Köln 1972, 12. 

36 R. Puza, Die Communio-Ekklesiologie und das Recht der Teilkirche, in: R. Puza - P. A. Kustermann 
(Hg.), Eine Kirche - ein Recht? Kirchenrechtliche Konflikte zwischen Rom und den deutschen Ortskir­
chen. Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Stuttgart 1990, 32. 

37 Der Ausdruck .Ecclesia localis"kommt im ClC/1983 nicht vor. X. Ochoa, Index verborum ac locutionum 
Codicis Iuris Canonici. Roma 21984. Vgl. dazu H. Zapp, Codex Iuris Canonici. Lemmata Stichwortver­
zeichnis. Freiburg/Br. 1986. 
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che gerichtete Akzentsetzung deutlich erweist sich als einseltig und ıst deshalb
zutage trıtt 322 V  N spricht der ungeeignet, eine echte Kepräsentanz der
Gewalt des Papstes nicht 1mM Hinblick Gesamtkirche wIıe auch derTeilkirchen 1m
auf die Gesamtkirche, sondern auch ber Synodalen Geschehen zubewirken: Com-
alle Teilkirchen und deren Verbände,“® MUnN10 als prägendes Strukturmerkmal
wobei gleichzeitig betont wird, der hierarchischen Grundverfassung der
dadurch die eigenberechtigte, ordentliche Kirche verlangt Mitverantwortung der
und unmittelbare Gewalt der Bischöfe Gläubigen auf allen Ebenen. Es ware eine
ber die ihrer orge anvertirauten Teilkir- bedauerliche Verkürzung, würde Imnman die
chen gestärkt und geschützt werde. Communio Ekklesiologie MUur auf das
Was speziell die Partikularsynoden und Verhältnis der Bischöfe untereinander
die in ihrer kanonistischen Konzeption und mıit dem Papst beschränken.“
zutage tretenden Leitmotive anlangt, Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, da
schrieb Hartelt bereits 1979, die diesbe- kirchliche Rechtsentstehung Ja nicht NUur

züglichen Positionen des VOTI- auf einen der Gesetzgebung zurück-
ausahnend zuführen ist, sondern ebenso der ezep-
„Entsprechend dem gesamtkirchlichen Aspekt bei tıon und des Konsenses se1tens des SENSUS
der Entwicklung der Lehre Von der bischöflichen fidelium bedar und daß insbesondere
Kollegialität und der von der Gesamtkirche her Konzilsbeschlüsse erst durch die
gehenden und ihr orijentierten Kirchenstruktur
wird nicht ZzZu erwarten se1n, auf einer „Regional- seitens derbetroffenen Kirchen gelebte
synode“” die einzelnen Ortskirchen (Diözesen) als Realität werden, “ ist auf eıne möglichst
solche besonders Erscheinung werden. Die breit gestreute Mitverantwortung aller
Bischöfe werden dort nicht primär als Repräsentan- Gilieder des Kirchenvolkes bei eratungihrer Ortskirchen erscheinen, sondern als lie-
der des Gesamtkollegiums (besonders deutlich wird und Beschlußfassung VONn Konzilsbe-

schlüssen größter Wert legendas der Stellung der „Weihbischöfe“l), die in der
jeweiligen Bischofskonferenz zusammengeschlos- Die gegenwärtig 1im CIC/1983 vorgesehe-

sind und insofern eın „Jeil<kollegium bilden“ nien Modelle, wonach das beschließende
Die 1Im gegenwärtigen Kirchenrecht 1m Stimmrecht auf Bischöfe gleich wel-
Zusammenhang sowochl mıit dem Ökume- cher hierarchischen Stellung einge-
nischen Konzil wıe auch mıit den Partiku- schränkt ıst, erweısen sich als nachteilige
larkonzilien zu beobachtende pro-episko- Konsequenz aus einem ergänzungsbe-
pale ote und das dieser zugrunde dürftigen bzw. einseltig interpretierten
liegende ekklesiologische Konzept Kirchenbild.

333 verwendet hinsichtlich der dem Papst ber die Teilkirchen zustehenden Gewalt den Ausdruck
„principatus”, In der Rechtssprache des eın „HMapax legomenon“ darstellt
Hartelt, iözesan- und Regionalsynoden (Anm. 28),

41
Puza, Communio-Ekklesiologie 36),

Müller, ezeption und Konsens der Kirche Eine Anfrage die Kanonistik, 1n: (1976),
321

Jedin, Kle:;  ıne Konziliengeschichte. Freiburg/Br.
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ehe gerichtete Akzentsetzung deutlich 
zutage tritt. C. 333 § 1 spricht von der 
Gewalt des Papstes nicht nur im Hinblick 
auf die Gesamtkirche, sondern auch über 
alle Teilkirchen und deren Verbände, 38 

wobei gleichzeitig betont wird, daß 
dadurch die eigenberechtigte, ordentliche 
und unmittelbare Gewalt der Bischöfe 
über die ihrer Sorge anvertrauten Teilkir­
chen gestärkt und geschützt werde. 
Was speziell die Partikularsynoden und 
die in ihrer kanonistischen Konzeption 
zutage tretenden Leitmotive anlangt, 
schrieb Hartelt bereits 1979, die diesbe­
züglichen Positionen des CIC/1983 vor­
ausahnend: 
.Entsprechend dem gesamtkirchlichen Aspekt bei 
der Entwicklung der Lehre von der bischöflichen 
Kollegialität und der von der Gesamtkirche her aus­
gehenden und an ihr orientierten Kirchenstruktur 
wird nicht zu erwarten sein, daß auf einer .Regional­
synode" die einzelnen Ortskirchen (Diözesen) als 
solche besonders in Erscheinung treten werden. Die 
Bischöfe werden dort nicht primär als Repräsentan­
ten ihrer Ortskirchen erscheinen, sondern als Glie­
der des Gesamtkollegiums (besonders deutlich wird 
das an der Stellung der .Weihbischöfe"!), die in der 
jeweiligen Bischofskonferenz zusammengeschlos­
sen sind und insofern ein .Teil~kollegium bilden•. 39 

Die im gegenwärtigen Kirchenrecht im 
Zusammenhang sowohl mit dem Ökume­
nischen Konzil wie auch mit den Partiku­
larkonzilien zu beobachtende pro-episko­
pale Note und das dieser zugrunde 
liegende ekklesiologische Konzept 

erweist sich als einseitig und ist deshalb 
ungeeignet, eine echte Repräsentanz der 
Gesamtkirche wie auch der Teilkirchen im 
Synodalen Geschehen zu bewirken; Com­
munio als prägendes Strukturmerkmal 
der hierarchischen Grundverfassung der 
Kirche verlangt Mitverantwortung der 
Gläubigen auf allen Ebenen. Es wäre eine 
bedauerliche Verkürzung, würde man die 
Communio - Ekklesiologie nur auf das 
Verhältnis der Bischöfe untereinander 
und mit dem Papst beschränken. 40 

Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, daß 
kirchliche Rechtsentstehung ja nicht nur 
auf einen Akt der Gesetzgebung zurück­
zuführen ist, sondern ebenso der Rezep­
tion und des Konsenses seitens des sensus 
fidelium bedarf,41 und daß insbesondere 
Konzilsbeschlüsse erst durch die Annah­
me seitens der betroffenen Kirchen gelebte 
Realität werden, 42 ist auf eine möglichst 
breit gestreute Mitverantwortung aller 
Glieder des Kirchenvolkes bei Beratung 
und Beschlußfassung von Konzilsbe­
schlüssen größter Wert zu legen. 
Die gegenwärtig im CIC/1983 vorgesehe­
nen Modelle, wonach das beschließende 
Stimmrecht auf Bischöfe - gleich wel­
cher hierarchischen Stellung - einge­
schränkt ist, erweisen sich als nachteilige 
Konsequenz aus einem ergänzungsbe­
dürftigen bzw. einseitig interpretierten 
Kirchenbild. 

38 C. 333 § 1 verwendet hinsichtlich der dem Papst über die Teilkirchen zustehenden Gewalt den Ausdruck 
.principatus", was in der Rechtssprache des CIC/1983 ein.Hapaxlegomenon• darstellt. 

39 Hartelt, Diözesan- und Regionalsynoden (Anm. 28), 83. 
40 Puza, Communio-Ekklesiologie (Anm. 36), 35. 
41 H. Müller, Rezeption und Konsens in der Kirche. Eine Anfrage an die Kanonistik, in: ÖAKR 27 (1976), 

3-21. 
42 H. Jedin, Kleine Konziliengeschichte. Freiburg/Br. 71966, 14. 


